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Dokumententyp: Kurzinformation 
Titel: Zur Verpflichtung der Länder zur Unterbringung von 
Asylsuchenden 

 

§ 44 Asylgesetz (AsylG)1 regelt die erstmalige Aufnahme von Asylsuchenden. Danach sind die 
Länder verpflichtet, für die Unterbringung Asylbegehrender die dazu erforderlichen Aufnahme-
einrichtungen zu schaffen und zu unterhalten sowie entsprechend ihrer Aufnahmequote die im 
Hinblick auf den monatlichen Zugang Asylbegehrender in den Aufnahmeeinrichtungen notwen-
dige Zahl von Unterbringungsplätzen bereitzustellen. Mit „Aufnahmeeinrichtungen“ sind die 
Zentralen Aufnahmeeinrichtungen für Asylbewerber im jeweiligen Bundesland gemeint (vgl. § 5 
Abs. 3 AsylG; auch als Erstaufnahmeeinrichtungen bezeichnet). 

Die Pflicht zur Unterbringung entsteht bereits mit dem (formlosen) „Begehren“ von Asyl im 
Sinne von § 13 Abs. 1 AsylG,2 und nicht etwa erst ab der förmlichen Asylantragstellung beim 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) im Sinne von § 14 AsylG oder sogar der Zuer-
kennung von Asyl, internationalem Schutz (also Flüchtlingsschutz oder subsidiärem Schutz, vgl. 
§ 1 Nr. 2 AsylG) oder sonstigem humanitären Schutz. 

Für die Verteilung von Asylsuchenden auf die Länder ist der sog. Königsteiner Schlüssel maß-
geblich, solange keine gemeinsame Vereinbarung aller Länder zu Aufnahmequoten existiert (§ 45 
Abs. 1 AsylG). Der Königsteiner Schlüssel bestimmt die Aufnahmequoten der einzelnen Länder 
für das jeweilige Kalenderjahr. Er errechnet sich aus Steuereinnahmen und Bevölkerungszahl der 
Länder für das vorangegangene Kalenderjahr und wird von dem Büro der Gemeinsamen Wissen-
schaftskonferenz im Bundesanzeiger veröffentlicht (§ 45 Abs. 1 Satz 2 AsylG). Zwei oder mehrere 
Länder können untereinander auch vereinbaren, dass sie bei angemessenem Kostenausgleich 
eine bestimmte Anzahl von Personen aufnehmen, die eigentlich von einem anderen Land aufge-
nommen werden müssten (§ 45 Abs. 2 Satz 1, 2 AsylG). Eine solche Vereinbarung lässt aber die 

 

1 Asylgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.09.2008 (BGBl. I S. 1798), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 15.07.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 236). 

2 § 13 trägt zwar die Überschrift „Asylantrag“, wird jedoch zur besseren Abgrenzung zum förmlichen Asylantrag 
im Sinne von § 14 AsylG als „Asylbegehren“ oder „Asylgesuch“ bezeichnet, vgl. statt vieler Houben, in: 
Kluth/Heusch, BeckOK AuslR, 42. Ed. 1.7.2024, AsylG, § 13 Rn. 3a. 
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für die Länder verpflichtenden Aufnahmequoten im Sinne von § 45 Abs. 1 AsylG unberührt (§ 45 
Abs. 2 Satz 3 AsylG). 

Die Verteilung der Asylsuchenden auf die konkreten Aufnahmeeinrichtungen der Bundesländer 
richtet sich nach den in § 46 AsylG festgelegten Kriterien und Verfahren. Maßgeblich ist zwar 
insbesondere, ob ein freier Platz im Rahmen der Aufnahmequote eines Bundeslandes besteht und 
ob die betreffende Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge für Anträge aus 
dem jeweiligen Herkunftsland zuständig ist (vgl. § 46 Abs. 1, 2 AsylG). § 46 Abs. 5 AsylG stellt 
allerdings klar, dass die Bundesländer entsprechend der Aufnahmequoten im Sinne von § 45 
AsylG auch dann zur Aufnahme verpflichtet sind, wenn sie aktuell über keine freien Unterbrin-
gungsplätze in einer Aufnahmeeinrichtung verfügen. 

§ 50 AsylG regelt, wann Personen aus Aufnahmeeinrichtungen zu entlassen und innerhalb eines 
Landes weiterzuverteilen sind. Die Einzelheiten der landesinternen Verteilung wie etwa die Ver-
pflichtung von Kommunen zur Unterbringung von Asylsuchenden werden durch Landesgesetz3 
oder durch Rechtsverordnung4 der Landesregierung oder einer von ihr bestimmten Stelle geregelt 
(vgl. § 50 Abs. 2 AsylG). Zur Wahrung der Familieneinheit oder sonstiger humanitärer Gründe 
kann auch eine länderübergreifende Weiterverteilung erfolgen (§ 51 AsylG). Im Anschluss an die 
Unterbringung in einer Aufnahmereinrichtung soll die Unterbringung in der Regel in Gemein-
schaftsunterkünften erfolgen (§ 53 Abs. 1 Satz 1 AsylG). Bei der Entscheidung über eine Unter-
bringung in Gemeinschafts- oder Privatunterkünften sind sowohl das öffentliche Interesse als 
auch die Belange der betreffenden Personen zu berücksichtigen (§ 53 Abs. 1 Satz 2 AsylG). Mit 
der Anerkennung von Asyl (durch das BAMF oder ein Gericht, unabhängig von eingelegten 
Rechtsmitteln) oder internationalem Schutz sind die Schutzberechtigten und ihre Familienange-
hörigen im Sinne von § 26 Abs. 1 bis 3 AsylG nicht mehr verpflichtet, in der Gemeinschaftsun-
terkunft zu wohnen, sofern eine anderweitige Unterkunft nachgewiesen wird und der öffentli-
chen Hand keine Mehrkosten entstehen (§ 53 Abs. 2 AsylG). 

*** 

 

3 Vgl. z. Bsp. § 6 Abs. 4 Satz 1 Sächsisches Flüchtlingsaufnahmegesetz vom 25.06.2007 (SächsGVBl. S. 190), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 14.12.2018 (SächsGVBl. S. 782). 

4 Vgl. z. Bsp. § 7 Abs. 4 Satz 1 der Verordnung über Zuständigkeiten im Ausländerwesen (ZustAVO) der Regie-
rung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 10. September 2019 (GV. NRW. S. 593). 


